
KANTON ZÜRICH TIEFBAUAMT 

Auszug aus <lcm Protokoll 

des Regierungsrates des Kantons 
Sitzung· vom 17. September 1969 

ürich -PLAN -A R C H IV 

B.N.P. 

4122. Quartierplan. Am 12, August 1969 ersuchte der Ge­
meinderat Bülach um Genehmigung seines Beschlusses vom 
25. Juni 1969 betreffend Festsetzung des Quartierplanes Im 
Chröpfli. Dieser Beschluss wurde am 1. Juli 1969 im kanto­
nalen Amtsblatt veröffentlicht und den betroffenen Grund­
eigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeugnis des Be­
zil'ksrates Bülach vom 28. Juli 1969 sind gegen die Quartier­
planfestsetzung keine Rekurse eingegangen. 

Das Quartierplangebiet wird im Norden und Osten durch 
die Schucmac-hcrstrasse, im Süden durch die Dachslenberg­
strn<ise und im \Vesten durch die Chröpflistrasse begrenzt. 
Da· ganze Gebiet befindet sich innerhalb des sich in Ueber­
arb, rung befindlichen, generellen Kanalisationsprojektes wie 
aucl innerhalb der Bauzonen nach geltendem Zonenplan. 

)er strassenmässigen Erschliessung des Quartierplange­
bietc dient nebst den umgrenzenden Strassen die interne 
Qua. i erstrasse Im Obstgarten. 

1-)er mit 18 m an der Quartierstrasse Im Obstgarten fest­
gelegte Bauliuicnabstand entspricht der Bedeutung dieser 
Strasse. Bei den Einmündungen der Strasse Im Obstgarten 
in die Schuemacherstrasse werden die Baulinien der letzteren 
geöffnet. Bei der Einmündung der Schuemacherstrasse in die 
Dachslenbergstrasse wird die ta.lseitige Baulinienabschrägung 
neu festgesetzt. Die im Quartierplan für die Schuemacher­
strassc, die Dachslenbergstrasse und für die Chröpflistrasse 
eingetragenen Baulinien stimmen mit den vom Regierungsrat 
bereits genehmigten Linien überein ( vgl. die entsprechenden 
_RRB Nrn. 3183/1965 und 4485/1966). 

Die Niveaulinic der Strasse Im Obstgarten weist eine 
Maximalsteigung von 13 % auf und bewegt sich damit an 
der obersten Grenze des noch vertretbaren Masses für eine 
reine Quartierstrasse. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 

Der Gemeinderat wird gemäss den §§ 16 undl 19 des Bau­
gesetzes den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen haben. 

Auf Antrag der Daudirektion 
beschliesst de r Regierungsrat: 

I. Der Beschluss des Gemeinderates Bülach vom 25. Juni 
1969 betreffend Pestsetzung des Quartierplanes Im Chröpfli 
mit Bau- uncl Niveaulinicn der Erschlicssungsstrasse Im Obst­
garten, Ocffnung der Baulin{en~ an <lei;-·Schitemacherstrasse 
bei den Einmündungen clcr St1·asse Im Obstgarten in dieselbe 
und Neufestsetzung der talseitig·cn Baulinienabschrägung bei 
der Einmündung der Schuemacherstrasse in die Dachslen­
bergstrasse wird gemäss den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung eines Plandossiers mit Genehmigungsvermerk, den 
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Bezirksrat Bül3ich sowie 11n die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 17. September 1969 . 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 

Dr. Epprecht 
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